



	Art. 1
	Art. 2
	Das Parkieren ist entlang der ganzen Gemeindestrasse ins Val Tuors ab der Resgia da Latsch sowohl auf öffentlichem wie auf privatem Grund verboten. Hiezu dürfen ausschliesslich die offiziellen Parkplätze gegen die entsprechende Gebühr benützt werden.
	Art.  3
	Standorte und Anzahl der Parkplätze entlang der Gemeindestrasse ins Val Tuors werden vom Gemeinderat festgelegt. Ebenso bestimmt der Gemeinderat die Parkgebühren in einem Anhang zu diesem Reglement.
	Art.  4
	Auf allen Nebenstrassen im Val Tuors besteht ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge.
	Art.  5
	Vom Fahrverbot gemäss Art. 4 sind ausgenommen:
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	Art.  8

